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8. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Universität Wien 

Institut für Österreichische Geschichtsforschung 

§ 40a. (1) An der Universität Wien ist eine Organisationseinheit mit der Bezeichnung „Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung“ einzurichten. Bei der Organisation dieser Einrichtung sind die 
Aufgaben in Forschung und Lehre und die besondere Stellung des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung im Kontext der Geschichtswissenschaften und des Archivwesens auf nationaler und 
internationaler Ebene zu berücksichtigen. 

(2) Die Aufgaben des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung umfassen im Hinblick auf 
seine Bedeutung im Bereich der Geschichtswissenschaften insbesondere die Planung und Durchführung 
von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der europäischen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
sowie der österreichischen Geschichte mit einem Schwerpunkt auf den Historischen Hilfswissenschaften, 
der Quellenedition und Quellenerschließung auf der Grundlage anerkannter internationaler Standards und 
deren Dokumentation und Publikation. 

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung darf nur eine 
Person mit einschlägiger Ausbildung und entsprechend hoher fachlicher Qualifikation bestellt werden. 
Die Leiterin oder der Leiter des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung trägt die 
Funktionsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“. 

(4) Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung ist in der Leistungsvereinbarung und im 
Rechnungsabschluss der Universität Wien gesondert auszuweisen. 
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